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Devisengesetzgebung und internationaler Handelsverkehr
Dr. Georg Czapski, Den Haag

D ie Liberalisierung des zwischenstaatlichen Han
delsverkehrs durch den Abbau vieler Einfuhr- 

und Ausfuhrbeschränkungen in einer großen Anzahl 
von Staaten hat zweifellos zur Erleichterung des Ge
schäfts im internationalen Handel beigetragen. Mit 
diesen Vereinfachungen hat aber ein Abbau der in 
den meisten europäischen Ländern erlassenen Devisen
bestimmungen nicht gleichen Schritt gehalten.
Daß die Beseitigung der Devisenbewirtschaftung nicht 
eine unerläßliche Vorbedingung für eine Erweiterung 
des internationalen Handelsverkehrs zu sein braucht, 
vielmehr Devisenregelung mindestens noch vorläufig 
als volkswirtschaftlich vertretbar und notwendig ange
sehen werden muß, ergibt sich auch aus der in Bret
ton Woods angenommenen Satzung des Internationalen 
Währungsfonds. Zwar ist es laut Art. I (ii) einer der 
Zwecke des Fonds, die Ausdehnung und das in sich 
ausgeglichene Wachstum des internationalen Handels 
zu erleichtern, und nach Art. I (iv) soll der Fonds den 
angeschlossenen Ländern darin beistehen, die devisen
wirtschaftlichen Einschränkungen, die der Steigerung 
des W elthandels im W ege stehen, zu beseitigen; ande
rerseits wird aber in Art. VI Abschn. 3 den Mit
gliedstaaten freigestellt, zwischenstaatliche Kapital
bewegungen zu kontrollieren. Obwohl im darauffol
genden Satz gesagt wird, diese Kontrolle dürfe nicht 
in einer W eise erfolgen, daß dadurch die Erfüllung 
laufender Transaktionen eingeschränkt w ird oder ein 
ungerechtfertigter Verzug in der Erledigung einge
gangener Verpflichtungen eintritt, wird auch hier w ie
der eine Ausnahme gemacht für knappe W ährungen 
(vgl. Art. VII Abschn. 3 (b)) und für die sog. Über
gangszeit (vgl. Art. XIV Absdin. 2, aber auch Abschn. 4, 
der auch für die Zeit n a c h  Ablauf von 3 Jahren seit 
Beginn der Tätigkeit des Fonds unter gewissen V or
aussetzungen die Aufrechterhaltung devisenrechtlicher 
Besdiränkungen zuläßt). In Art. VIII Abschn. 2 (a) wird 
zwar bestimmt, daß kein Mitglied ohne Zustimmung 
des Fonds Beschränkungen einführen dürfe mit Bezug 
auf Zahlungen und den Transfer für laufende inter
nationale Transaktionen. Aber auch diese Anordnung 
wird dadurch abgeschwächt, daß auf sie die erw ähnten 
Vorbehalte der Art. VII Abschn. 3 (b) und Art. XIV 
Abschn. 2 für anwendbar erklärt werden. In Art. XIV 
Abschn. 2 schließlich ist die Zulässigkeit von Devisen
gesetzen im Geschäftsverkehr mit N i c h t -  M itglieds
ländern schlechthin zugelassen. Keine Bestimmung der 
Satzung des Fonds soll das Recht der M itgliedstaaten 
beeinträchtigen, Beschränkungen aufzuerle^en mit Be
zug auf Transaktionen devisenrechtlicher N atur mit 
Nicht-Mitgliedstaaten oder Personen, die auf deren

Gebiet wohnen, es sei denn, daß der Fonds der An
sicht ist, daß diese Restriktionen den Belangen seiner 
M itglieder schädlich sind und den Zielen des Fonds 
widersprechen.
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang 
ist aber Art, VIII Abschn. 2 (b);
D ev isen k o n trak le  in e in e r  M itg liedsw ährung , w elche d en  in 
Ü bereinstim m ung m it diesem  A bkom m en b es tehenden  D evi
senbestim m ungen  des b e treffenden  M itg liedes w idersprechen, 
sollen in  den  G ebie ten  a lle r  M itg lieder nicht erzw ingbar sein. 
D arüber h inaus k ö n n en  die M itg lieder sich ü b e r M aßnahm en 
ein igen, um  eine Z usam m enarbeit zum Zwecke der w irk 
sam eren  D urd iführung  der D evisenbestim m ungen des einen  
o der an d eren  M itg liedes sicherzustellen, vo rau sg ese tz t daß 
solche M aßnahm en und Bestim m ungen sich im E inklang m it 
den  V orschriften  d ieses A bkom m ens befinden.
Unterbaut wird diese Bestimmung noch durch Ab
schn. 4 (b) (üi), wonach die an sich eingeräum te Mög
lichkeit, gewisse Salden in fremder V aluta zur Kon
vertierung anzubieten, ausgeschlossen wird in den 
Fällen, in denen diese Salden erzielt worden sind im 
W iderspruch zu den Devisenvorschriften des M itglied
staates, von dem verlangt wird, daß er die Salden an
kaufen soll.
Die Bundesrepublik ist den finanziellen Übereinkünf
ten von Bretton Woods beigetreten. H ieraus ergibt 
sich, daß die deutschen Gerichte nunmehr auch fremdes 
Devisenrecht beachten müssen ohne Rücksicht auf die 
Einstellung des deutschen Gesetzgebers zu der Frage, 
ob die betreffende Devisenvorschrift im Einzelfalle zu
lässig oder notwendig ist^). Die Möglichkeit für 
deutsche Gerichte, Devisenvorschriften von M itglie
dern des Fonds unter Hinweis auf Art. 30 EGBGB die 
Anerkennung zu versagen, ist daher heute in weitem 
Umfange ausgeschlossen )̂. Devisenrechtliche Vor
schriften von M itgliedstaaten sind auch dann zu be
rücksichtigen, wenn das deutsche Recht, dem eine V er
einbarung im übrigen untersteht, eine devisenrecht
liche Vorschrift solcher A rt nicht kennt und deshalb 
die Vereinbarung unter Zugrundelegung allein des 
deutschen Rechts nicht nichtig wäre®).
Unter „Devisenkontrakten" sind nicht nur Verein
barungen zu verstehen, bei denen es sich um den 
Umsatz von Geldmitteln als solchen oder von geld
ähnlichen Papieren handelt, sondern alle rechtsgeschäft
lichen Transaktionen, die auf die W ährung eines Mit
gliedstaates nachhaltigen Einfluß haben oder haben 
können und die zu den Devisenbestimmungen dieses 
M itgliedstaates, die in Übereinstimmung mit dem Ab
kommen aufrechterhalten oder eingeführt sind, in
*) Vgl. N ußbaum : „M oney in the Law national and in ternational", 
1950, S. 544.
*) Vgl. M ann: „The legal aspect of money", 1953, S. 379.
“) „Dicey's Conflict of Laws", 6 . Auflage, S. 752; W olff: .Das in
ternationale  P rivatred it D eutsdilands", S. 682; d e rse lb e :'» P riv a te  
in ternational Law", 2, Aufl., S. 474/75.
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W iderspruch stehen (so auch grundsätzlich Mann, 
a. a. O., S. 382). Nußbaum (a. a. O., S. 543) ist zwar der 
Ansicht, daß V erträge, die lediglich. Transaktionen 
über W ertpapiere oder W aren zum Gegenstände 
haben, nicht als Geschäfte angesehen werden können, 
die unter die vorerw ähnte Bestimmung fallen, es sei 
denn, daß sich unter diesen Geschäften in W irklich
keit G e l d  transaktionen verbergen. Diese Auslegung 
erscheint jedoch zu eng; denn auch durch V erträge 
anderer Art kann die W ährung eines Landes nachtei
lig beeinflußt werden, und das Hauptgewicht bei der 
Anwendung der fraglichen Vorschrift darf nicht auf 
den äußeren Schein der Transaktion gelegt werden, 
sondern darauf, ob die W ährung des betreffenden 
Landes geschädigt wird. Eine solche Auslegung dürfte 
audi den deutsdien Interessen entspredien, denen mit 
einem möglichst w eitgehenden Schutz der deutschen 
Volkswirtschaft gegen unerwünschte Transaktionen 
gedient ist. Ziel der betreffenden Bestimmung ist da
her eine möglichst umfassende Beschirmung der W äh
rung der einzelnen M itgliedsländer im Rahmen des im 
Abkommen für zulässig Erklärten, nicht aber eine mög
lichst enge Begrenzung der als währungsgefährdend 
anzusehenden Geschäfte. Mit Recht will daher Mann 
(a. a. O., S. 381) auch die Übertragung von beweglichen 
oder unbeweglichen Sachen oder Rechten darunter fal
len lassen, sogar auch die Errichtung eines Trust oder 
die Regelung eines Nachlasses, immer natürlich in dem 
vorerw ähnten Rahmen.
Nicht dagegen fallen unter Art. VIII Abschn. 2 (b) An
sprüche auf deliktisdier Grundlage^), ebensowenig 
Ansprüche quasi-kontraktlicher N atur oder Ansprüche, 
die kraft Gesetzes entstehen. Auch Ansprüche auf 
Grund eines G estaltungsurteils oder actiones in rem 
können als soldie nichtkontraktlicher N atur sein und 
werden nicht von Art. VIII ergriffen (ebenso Mann, 
a .a .O ., S. 386). Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, 
daß auch sie ihre eigentliche Grundlage in einer 
Transaktion haben, die als unwirksam angesehen w er
den muß; z. B. kann durch ein Urteil dem Kläger unter 
Außerachtlassung der für den Beklagten verbindlichen, 
dem Anspruch entgegenstehenden Devisenbestimmun
gen ein Geldbetrag zugesprochen worden sein. W ird 
nun diese im Ausland ergangene Entscheidung als 
Grundlage benutzt, um in dem Land, in dem vollstreckt 
werden soll, ein w eiteres diese Vollstreckung ermög
lichendes Urteil zu erwirken, dann müßte m. E. die 
erste Entsdieidung wegen des unterlaufenen Fehlers 
unberücksichtigt bleiben.
V erträge der hier erörterten A rt sollen in keinem 
M itgliedsland einklagbar sein. Das darf aber nicht in 
dem Sinne verstanden werden, daß es den Beteiligten 
überlassen bleibt zu bestimmen, ob sie sich auf die 
hier fragliche Vorschrift berufen wollen oder nicht. 
Der Ausdruck muß vielmehr im Sinne von „ineffec
tive" verstanden w erden (ebenso Mann, a. a. O., 
S. 384/5). Die Unwirksamkeit des V ertrages ist also 
von Amts wegen zu beachten, sie ist nicht angeordnet 
im Interesse der Parteien, um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, von einem den einschlägigen Devisenvor-
*) Siehe m eine A usführungen in N r. 14 (Sept. 1953) der Nachrichten 
der Studiengesellsd iaft für privatrechtlid ie A uslandsin teressen ,
S. 39.

Schriften w iderspredienden V ertrag loszukommen, 
wenn i h n e n  dies zwedcmäßig erscheint, sondern im 
Interesse der Volkswirtschaft des durch die Zuwider
handlung wirtsdiaftlich gefährdeten Staates. Es kann 
daher nicht vom prozessualen V erhalten der Beteilig
ten abhängig sein, ob die Unwirksamkeit vom Gericht 
berücksichtigt werden kann oder nicht.
Diese Unwirksamkeit hat aber auch rückwirkende 
Kraft )̂. Sie ergreift auch Vereinbarungen, die vor dem
1. März 1947, dem Tage des Beginns der Tätigkeit des 
Internationalen W ährungsfonds zustandegekommen 
sind, jedoch gegen Devisenbestimmungen verstoßen, 
die von einem M itgliedstaat in Übereinstimmung mit 
diesem Abkommen aufrechterhalten worden sind. Dar
über hinaus kann eine nachträgliche Unwirksamkeit 
dadurch eintreten, daß ein M itghedstaat später Devi
senvorschriften einführt, die sich in dem vorbezeich- 
neten Rahmen halten. Eine derartige Rückwirkung 
widerspricht an sich dem im deutschen Recht maß
gebenden Prinzip, daß ein Verbotsgesetz, um die 
Nichtigkeit gemäß § 134 BGB herbeizuführen, bereits 
im Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts in 
Kraft gewesen sein muß “). Doch muß angenommen 
werden, daß dieses Prinzip für die deutschen Gerichte 
jedenfalls insoweit nicht gilt, als die Rechtswirksam
keit eines V ertrages im Hinblidc auf Art. 8 zu prüfen 
ist; denn letzterer Vorschrift muß als einem Bestand
teil einer v ö l k e r r e c h t l i c h e n ,  dem deutschen 
Bundesrecht einverleibten V ereinbarung die W irkung 
beigelegt werden, daß sie entgegenstehende Grund
sätze des Landesrechts ausschaltet. Die Folge dieser 
Rückwirkung ist, daß auch Verträge, die im Zeitpunkt 
ihres Abschlusses voll wirksam gewesen sind, dann 
nicht mehr erfüllt werden können. Die insoweit ab
weichende Meinung von Mann (a. a. O., S. 387/8) steht 
in Widerspruch zu dessen Ausführungen auf S. 384, 
nadi denen ein V ertrag auch dann unwirksam  sein 
soll, wenn er zwar gültig geschlossen worden sei, 
aber gegen später eingeführte Devisenbestimmungen 
verstoße. Auch die Erfüllung (performance) eines 
rechtsgültig geschlossenen V ertrages kann daher unter 
Umständen durch Devisenbestimmungen eines Landes, 
die sich im Rahmen des Art. VIII halten, verhindert 
werden.
Die Nichteinklagbarkeit beschränkt sidi aber nicht auf 
die verbotswidrig vereinbarte Leistung selbst, sondern 
muß sich auch auf Schadensersatzansprüche erstrecken, 
sofern die Erfüllung unterblieben ist im Hinblick auf 
entgegenstehende, dienichterfüllende Partei zwingende 
Devisenvorschriften. W ollte man anders urteilen, dann 
könnte auf dem W ege über einen Schadensersatzan- 
sprudi wirtschaftlich das gleiche für die V olksw irt
schaft des betreffenden M itgliedstaates schädliche Er
gebnis erreicht w erden wie bei tatsächlicher Erfüllung 
des wegen Verstoßes gegen eine Devisenvorschrift 
nichtigen Vertrages. Dieselbe Auffassung wird auch 
vertreten  in einem gemäß Art. XVIII der Satzung des 
Fonds von den Executive Directors erstatteten  Gut
achten ’).
®) Siehe Nußbaum, a. a. O., S. 543 Bj M ann, a. a. O ., S. 384.
®) Siehe RGRKomm. 1953, § 134 Anm. 1; RGZ Bd. 105, S. 177 
’) abgedruckt z. B. bei Gold, in: „The in ternational and compara- 
tive  Law Q uarterly", 1954, S. 256 if.

154 1955/III



Es ergibt sich also, daß bei Handelstransaktionen in
ternationalen Charakters jeder Beteiligte nicht nur 
darauf achten muß, daß das in Aussicht genommene 
Geschäft sich im Rahmen der Devisengesetze seines 
eigenen Landes hält, sondern auch die Devisen- und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften berücksichtigen 
muß, die im Lande seines Vertragsgegners gelten. 
Audi wenn im allgemeinen jede Partei mangels ab
weichender Abrede das Risiko dafür übernimmt, daß, 
soweit es sich um ihr eigenes W ohnland handelt, ihr 
eine etwa erforderliche Devisengenehmigung auch 
wirklich erteilt wird und sie bei Verweigerung der
selben an sich auf Grund einer solchen Risikoüber
nahme auf Schadensersatz haftet, sd ieitert die gericht
liche Verfolgung eines solchen auf N iditerfüllung der 
Risikoübernahme basierten Schadensersatzanspruchs 
an Art. VIII; denn auch dieser auf diese W eise kon
struierte Schadensersatzanspruch steht in engstem 
wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang mit 
einer Vereinbarung, die wegen der den Risikoüber
nehmer bindenden D evisenvorsdiriften ohne Devisen
genehmigung nicht zulässig ist.

Diese Rechtsauffassung liegt im Prinzip auch einem 
Urteil des Hoge Raad, des höchsten niederländischen 
Gerichts, zugrunde ®). Dort handelte es sich um den 
Schadensersatzanspruch einer deutsdien Firma, der 
darauf gestützt wurde, daß die beklagte niederlän
dische Firma einer Verpflichtung, ein Quantum Pfeffer 
zu liefern, nicht nachgekommen sei. Die Beklagte be
rief sich darauf, daß die niederländische Devisenstelle 
ihr die zur Vornahme der Lieferung erforderliche Ge
nehmigung verw eigert habe. Der Hoge Raad moti
v ierte seine Stellungnahme, obwohl die fraglidie V er
einbarung an sich deutschem Recht unterstand, damit, 
daß schon zum A b s c h l u ß  dieser Vereinbarung die 
Zustimmung der niederländischen Devisenstelle er- 
forderlidi gewesen sei und ein ohne diese Genehmi
gung abgeschlossenes Rechtsgeschäft niditig sei. Da
durch sei audi einer Forderung auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung die Grundlage entzogen. Nach 
dem vorstehend Ausgeführten hätte auch ein deutsches 
Gericht im Hinblick auf Art. VIII nicht anders ent- 
sdieiden können.
•) Vgl. „Nederl. Ju rlsp ruden tie“, 1954, Nr. 251.

Argentiniens Elektrizitätswirtschaft
F. O. Ehlert, Buenos Aires

D ie von der argentinischen Regierung Ende 1953 
und Anfang 1954 erlassenen V erordnungen zur 

Neuregelung der Maschineneinfuhr für die Elektrizi
tätswirtschaft lassen erkennen, daß das Problem der 
notwendigen Steigerung der einheimischen Strom
erzeugung, an der die meisten iberoam erikanisdien 
Länder in gleicher W eise kranken, inzv/ischen stark 
an Dringlidikeit gewonnen hat. Trotz aller A nstren
gungen ist es näm lidi bisher nicht gelungen, den Aus
bau der Kraftwerke dem sdinellen W adistum  des in 
dustriellen und sonstigen Bedarfs anzupassen. Die 
Folge w ar ein ständig zunehmendes Energie-Defizit, 
das in den beiden letzten Jahren  sogar vorübergehend 
Stromrationierungen erforderlich machte.

UNZUGÄNGLICHE ENERGIEQUELLEN 
Eine Untersuchung der Ursachen dieser Entwidclung, 
die bei dem fast völligen Fehlen am tlidier oder pri
vater Veröffentlichungen auf diesem Gebiet außer
ordentlich kompliziert ist, zeigt, daß die Versorgungs-

A rgentiniens Erzeugung 
von Treib- und Brennstoffen, 1935—1952

Jahr Erdöl 
(in cbm)

Brennholz 
(in t)

Holzkohle 
(in t)

1935 2 270 000 2 841 040 1 142 8 8 6
1948 3 692 493 4 820 283 625 931
1949 3 631 727 4 492 801 832 289
1950 3 730 005 4 000 000 i) 800 0 0 0  *)
1951 3 889 609 3 800 000 ‘) 750 000 ‘)
1952 3 946 044 3 600 000 1) 700 000»)
') Schätzungen.

möglidikeiten A rgentiniens an Energie in der Tat mit 
ganz besonderen Schwierigkeiten verbunden sind.
Die Erdöl- und W asserkraftreserven des Landes be
finden sidi von dem Hauptverbrauchszentrum (Bundes
hauptstadt Buenos Aires mit Vororten, Provinz Buenos

Aires und Provinz Santa Fe) fast ausnahmslos in sehr 
großer Entfernung, von der sich der Europäer im 
allgem einen keine rechte Vorstellung machen kann. In 
diesen Gebieten leben heute 54,5 “/o der Bevölkerung 
des Landes, die jedoch rund 80 *’/o der gesamten Strom
erzeugung verbrauchen.
Die Entfernung zwischen Comodoro Rivadavia, einem 
der bedeutendsten Erdölvorkommen des Landes, und 
Buenos Aires beträgt 1800 km, und das geförderte ö l  
muß per Schiff transportiert werden. Die Vorkommen 
von Campo Durän sind von Rosario (Provinz Santa Fe) 
etwa 1500 km entfernt. Dort soll demnächst eine große 
Gasleitung gebaut werden. Die Erdölquellen von Men- 
doza und Plaza Huincul liegen in einer Entfernung von 
rund 1000 km von Buenos Aires, die bislang nur durch 
eine Eisenbahnverbindung überbrückt wird.
Ein anderer negativer Faktor ist die Tatsache, daß 
Argentinien bislang über keine nennenswerte Kohle
förderung verfügte und daher auf sehr hohe, devi
senzehrende Einfuhren angewiesen war. Mit der In
betriebnahm e der Förderung in den neuen Kohlen
gruben von Rio Turbio hofft man jedoch, bis zur Be
endigung des zweiten Fünfjahresplans im Jahre 1957 
auf eine jährliche Förderung von rund 1 Mill. t zu 
gelangen. Auch hier ist jedoch bislang die Überwin
dung der Entfernungen und die Schaffung der ent
sprechenden Transportmöglichkeiten das Haupthinder
nis. Für den Bau einer leistungsfähigen Eisenbahn bis 
zum Hafen von Rio Gailegos sowie für die Schaffung 
der erforderlichen Hafenanlagen ist noch die Investi
tion von vielen Hunderten von Millionen Pesos nötig. 
Ebenso wie die Erdölquellen befinden sich auch die 
hydraulischen Kraftreserven des Landes in sehr großer 
Entfernung von den Verbrauchszentren. So ist es ver-
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